
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Energielieferungen an Haushalts- und Gewerbekunden der 

Stadtwerke Bexbach GmbH 
Stand: 01.07.2021 

 
 

1. Zustandekommen des Vertrages und Lieferbeginn 
 

1.1 Die Stadtwerke Bexbach GmbH (SWB) benötigt zur Energielieferung das 
vollständig ausgefüllte und unterschriebene Angebot (Auftrag) des 
Kunden. Der Energieliefervertrag kommt zustande, wenn der Auftrag auf 
Versorgung durch die SWB angenommen und dem Kunden schriftlich 
(durch z.B. Unterschrift auf dem Kundenvertrag) bestätigt wurde, 
spätestens aber nach Durchführung des Lieferantenwechsels nach §20a 
EnWG mit Lieferbeginn.  

1.2 Alternativ zu 1.1. kann der Kunde per Mausklick im Internet ein 
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Energieliefervertrages 
abgeben. Nach Anklicken des ausgewählten Produkts/Tarifs, Ausfüllen 
der geforderten Angaben im Antragsformular und dem Absenden des 
verbindlichen Angebotes hat der Kunde die Möglichkeit, das von ihm 
ausgefüllte Antragsformular auszudrucken. Den elektronischen Zugang 
des verbindlichen Angebots des Kunden wird die SWB dem Kunden 
durch Zusendung einer automatisch generierten E-Mail bestätigen. 
Anschließend prüft die SWB das Angebot des Kunden.  

1.3 Der Energieliefervertrag zu 1.2. kommt zustande, indem die SWB dem 
Kunden in einem weiteren Schreiben per E-Mail und unverzüglich nach 
Zugang des Angebots sowohl den Vertragsschluss bestätigt als auch das 
Lieferbeginn-Datum mitteilt.  

1.4 Der Lieferantenwechsel wird von der SWB zügig und unentgeltlich 
durchgeführt. Er darf drei Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt des 
Zugangs der Anmeldung zur Netznutzung durch die SWB bei dem 
Netzbetreiber, an dessen Netz die Entnahmestelle angeschlossen ist, 
nicht überschreiten. Besteht für die zu beliefernde Lieferstelle des 
Kunden bei Vertragsschluss noch ein Stromliefervertrag mit einem 
anderen Lieferanten, so beginnt diese Stromlieferung erst mit dem Tag, 
der auf die Beendigung des Altstromliefervertrages folgt. Der Kunde 
kann in seinem Auftrag einen Wunschtermin für den Lieferbeginn 
angeben. Sollte der gewünschte Termin nicht realisierbar sein, erfolgt 
die Lieferung zum nächstmöglichen Termin.  

1.5 Der Kunde zeigt der SWB unter Mitteilung seiner neuen Anschrift einen 
Umzug spätestens zwei Wochen vor dem Umzugstermin an. Beide 
Parteien sind im Fall eines Umzugs des Kunden berechtigt, den Vertrag 
mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen. Die SWB kann dem Kunden 
jedoch anbieten, den Vertrag auf die neue Lieferanschrift zu übertragen.  

1.6 Der Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen durch die 
SWB gekündigt werden, wenn nach Vertragsschluss der tatsächliche 
Stromverbrauch des Kunden 100.000 kWh pro Jahr übersteigt und/oder 
eine Leistungsmessung installiert worden ist. In diesem Fall wird die SWB 
dem Kunden einen RLM-Kundenvertrag anbieten. 
 
 

2 Ablesung der Messeinrichtung und Berechnungsfehler 
 

2.1 Die SWB ist berechtigt zum Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu 
verwenden, welche die SWB vom örtlichen Netzbetreiber oder von 
einem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat. Die SWB kann 
die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom 
Kunden abgelesen werden, wenn dies zum Zwecke einer Abrechnung 
oder anlässlich eines Lieferantenwechsels erfolgt. Der Kunde kann einer 
Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht 
zumutbar ist. Wenn der Kunde die verlangte Selbstablesung nicht oder 
verspätet vornimmt, darf die SWB den Verbrauch schätzen. Zu einer 
erforderlichen Ablesung der Messeinrichtung hat der Kunde nach 
vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten von der SWB den Zutritt zu seinen Räumen zu gestatten. 
Die Benachrichtigung muss mindestens eine Woche vor dem 
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. 
Ein Beauftragter des örtlichen Netzbetreibers kann den Kunden ebenfalls 
bitten, den Zählerstand abzulesen. Der Zählerstand muss den SWB 
spätestens 14 Tage nach Vertragsbeginn vorliegen.  

2.2 Bei Neuanlagen (Erstbelieferung) ist die SWB berechtigt, alle 
notwendigen Netznutzungsverträge mit dem zuständigen Netzbetreiber 

abzuschließen. Dem Beginn des Vertrages werden die Zählerstände zu 
Grunde gelegt, die der zuständige Netzbetreiber der SWB mitteilt. 

2.3 Die SWB ist verpflichtet auf Verlangen des Kunden jederzeit eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des Eichgesetzes beim 
Messstellenbetreiber zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung trägt 
die SWB, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreitet, sonst der Kunde.  

2.4 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der 
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des 
Rechnungsbetrages festgestellt, ist die Überzahlung von der SWB 
zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist 
die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt die SWB den Verbrauch für die 
Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der 
Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund 
des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.  

2.5 Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen 
Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber 
ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der 
Nachberechnung zu Grunde zu legen. Derartige Ansprüche sind auf den 
der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränk, 
es sei denn, die Auswirkungen des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt.  
 
 

3 Abrechnung und Zahlung  
 

3.1 Der Energieverbrauch des Kunden wird in der Regel einmal jährlich 
festgestellt und abgerechnet (Abrechnungsjahr), soweit nicht vorzeitig 
eine Zwischen- oder Endabrechnung erstellt wird. Der Kunde ist jedoch 
berechtigt eine monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung zu 
verlangen Diese Sonderform der Abrechnung bedarf einer schriftlichen 
Vereinbarung. Diese Abrechnungsvereinbarung wird mit jedem Kunden 
individuell mit den SWB abgeschlossen. Für diese unterjährigen 
Abrechnungen werden seitens der SWB Kosten erhoben. 

3.2 Während des Abrechnungszeitraumes leistet der Kunde in von der SWB 
bestimmten, in der Regel gleichen Abständen Abschlagszahlungen. Die 
SWB wird dem Kunden die Höhe der Abschlagszahlungen rechtzeitig 
vor Fälligkeit mitteilen. Dabei sind die Abschlagszahlungen so zu 
gestalten, dass am Ende des Abrechnungsjahres eine möglichst geringe 
Ausgleichszahlung fällig wird. Bei der Festsetzung der Abschlagshöhe 
kann der Kunde glaubhaft machen, dass sein Verbrauch stark von der 
seitens der SWB angenommenen Prognose abweicht. Eine solch 
glaubhaft gemachte Verbrauchsänderung ist von der SWB angemessen 
bei der Abschlagsfestsetzung zu berücksichtigen. 

3.3 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die 
verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise 
maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet. Jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt 
bei Änderungen des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Steuer- 
und Abgabensätze. Die nach einer Preisänderung anfallenden 
Abschläge können entsprechend angepasst werden.  

3.4 Rechnungen und Abschläge werden zu dem von der SWB angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung, fällig.  

3.5 Gegen Ansprüche der SWB kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
 
 

4 Vorauszahlungen 
 

4.1 Die SWB ist berechtigt, für den Strom- und Erdgasverbrauch eines 
Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt 



 

 

mindestens die für einen Zeitraum von einem Liefermonat 
durchschnittlich zu leistende Zahlung.  

4.2 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die Stadtwerk Bexbach 
GmbH beim Kunden ein Vorkassensystem einrichten. 

4.3 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach Ziffer 4.1 nicht bereit oder nicht in 
der Lage, kann die SWB diesen Vertrag nach 6.4. fristlos kündigen, wenn 
der Kunde keine Vorauszahlung leistet und die Einrichtung von 
Vorkassensystemen ablehnt.  
 
 

5 Preise und Preisanpassung 
 

5.1 Grund- und Arbeitspreis bilden den Strompreis. 
5.2 Im Strompreis sind die folgenden Kosten enthalten: Beschaffungs- und 

Vertriebskosten, Umsatzsteuer, Stromsteuer, die an den Netzbetreiber 
zu entrichtenden Entgelte, die Kosten der Abrechnung, die 
Konzessionsabgabe, die Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb 
(im Falle des Einsatzes eines intelligenten Messsystems werden die 
Kosten für Messung und Messstellenbetrieb separat vom Strompreis in 
Rechnung gestellt), die EEG- und KWKG-Umlage, die Offshore-
Netzumlage gemäß § 17f EnWG, die Umlage für abschaltbare Lasten 
gemäß § 18 AblaV und die Umlage nach § 19 StromNEV. 

5.3 Im Gaspreis sind folgende Kosten enthalten: Beschaffungs- und 
Vertriebskosten, Umsatzsteuer, Energiesteuer, die an den Netzbetreiber 
zu entrichtenden Entgelte, die Kosten der Abrechnung, die 
Konzessionsabgabe, die Kosten aus dem nationalen 
Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG („CO2-Preis“), sowie die 
Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb. 

5.4 Die SWB nimmt mindestens alle 12 Monate eine Überprüfung der 
Kostenentwicklung vor. Bei Kostensteigerungen ist die SWB berechtigt 
und bei Kostensenkungen verpflichtet, die vereinbarten Preise (Grund- 
und Arbeitspreis) nach billigem Ermessen im Wege der einseitigen 
Leistungsbestimmung nach § 315 BGB anzupassen, wenn dies aufgrund 
einer veränderten Kostensituation erforderlich wird, um das bei 
Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung 
(Äquivalenzinteresse) aufrecht zu erhalten. Der Kunde kann dies nach § 
315 Abs. 3 BGB zivilrechtlich überprüfen lassen. Bei der Preisermittlung 
ist die SWB verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz 
gegenläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung 
von Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen. 
Kostensenkungen dürfen nicht später weitergegeben werden als 
Kostensteigerungen. 

5.5 Änderungen der Preise nach Ziffer 5.4. werden jeweils zum 
Monatsbeginn und erst nach brieflicher Mitteilung wirksam, die 
mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen 
muss. Die SWB ist verpflichtet, die beabsichtigten Änderungen der Preise 
zeitgleich mit der brieflichen Mitteilung an den Kunden auf ihrer 
Internetseite zu veröffentlichen. Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen zu kündigen. Hierauf wird die SWB den Kunden in der 
brieflichen Mitteilung über die bevorstehende Änderung ausdrücklich 
hinweisen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die SWB soll eine 
Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang in Textform 
bestätigen. 

5.6 Sofern im Vertrag nicht anders geregelt, gelten die Ziffern 5.2. bis 5.5. 
auch, soweit künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich 
veranlasste, sich aus gesetzlichen, rechtsverordnungsmäßigen oder 
behördlichen Bestimmungen oder Anordnungen ergebende, die 
Gewinnung, Erzeugung, den Verkauf, die Beschaffung, Speicherung, 
Übertragung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung  (Übertragung und 
Verteilung) oder den Verbrauch von elektrischer Energie betreffende, 
Mehrbelastungen  oder Entlastungen wirksam werden. 

5.7 Ziffern 5.2. bis 5.5. gelten auch soweit künftig neue Steuern, Abgaben 
oder sonstige staatlich veranlasste, sich aus gesetzlichen, 
rechtsverordnungsmäßigen oder behördlichen Bestimmungen oder 
Anordnungen ergebende, die Gewinnung, Erzeugung, den Verkauf, die 
Beschaffung, Speicherung, Übertragung, Verteilung, Durchleitung, 
Netznutzung (Fernleitung und Verteilung) für den Verbrauch von Gas 
betreffende, Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam werden. 

5.8 Ziffern 4.2 bis 4.5 gelten ebenfalls entsprechend, für neue direkte oder 
indirekte nach Vertragsschluss aufkommende, bei Vertragsschluss aber 
noch nicht konkret vorhersehbare Belastungen der SWB mit Mehrkosten 

aufgrund von CO2-Emissionen, die entweder bereits den Preis  
verteuern, den die SWB für die Erdgasbeschaffung zahlen muss, oder die 
aufgrund des Weiterverkaufs der Energie durch die SWB erst entstehen. 

5.9 Abweichend von Ziffer 4.1 bis 4.6 werden Änderungen der Umsatzsteuer 
gemäß Umsatzsteuergesetz ohne vorherige Ankündigung und ohne 
außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden 
weitergegeben.  

5.10 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die 
verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise 
maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet. Jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt 
bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Steuer- und 
Abgabensätze gemäß Ziffern 4.2 bis 4.6. Die nach einer Preisänderung 
anfallenden Abschläge können entsprechend angepasst werden. 
Rechnungen und Abschläge werden zu dem von der SWB angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung fällig.  

5.11 Aktuelle Informationen über die geltenden Preise der SWB sowie die in 
Ziffer 5.2. und 5.3. genannten Preisbestandteile sind auf der Homepage 
der SWH unter www.stadtwerke-bexbach.de zu finden.  
 

 
6 Verzug, Einstellung der Energielieferung und fristlose Kündigung 

 

6.1 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die SWB, wenn sie erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen 
lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal berechnen. Bei der 
Bestimmung der Höhe der Pauschale ist die SWB an den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden gebunden. Dem 
Kunden wird nachgelassen zu beweisen, dass ein Schaden überhaupt 
nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als die Pauschale. 

6.2 Einwände gegen die in Rechnung gestellte Forderung berechtigen den 
Kunden nur zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung, 
wenn entweder ein eindeutiger Fehler, welcher erheblichen Einfluss auf 
die geltend gemachte Forderung hat, nach Überprüfung der Rechnung 
nicht fernliegend ist oder andererseits, dass nicht nachvollziehbare 
Verbrauchserhöhungen zum voran gegangenen Verbrauchszeitraum 
festgestellt wurden und der Kunde einen Antrag nach 2.3. gestellt und 
die nicht ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt 
wurde. 

6.3 Die SWB ist berechtigt, die Energielieferung durch den zuständigen 
Netzbetreiber fristlos einstellen zu lassen, wenn die Einstellung 
erforderlich ist, um den Gebrauch der Energie unter Umgehung, 
Beeinflussung oder Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 
Dies stellt einen außerordentlichen Kündigungsgrund dar. 

6.4 Die SWB lässt die Versorgung unverzüglich wiederherstellen, sobald die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten 
der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat.  
 
 

7 Haftung 
 

7.1 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 

Energiebelieferung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des 

Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, die SWB von 

der Leistungspflicht befreit. Etwaige daraus resultierende Ansprüche 

wegen Lieferstörungen sind gegen den Netzbetreiber geltend zu 

machen. 

 

8 Widerrufsbelehrung (gilt nur für Privatkunden, die Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB sind) 
 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen 
einen mit der SWB abgeschlossenen Vertrag zu widerrufen. Das 
Widerrufsrecht beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(Stadtwerke Bexbach GmbH, Kolpingstraße 83, 66450 Bexbach, Tel.: 
06826/9202-333, Fax: 06826/9202-395, kundenservice@bexbach.de) 
mittels einer  eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
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widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie 
können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 
Erklärung auch auf unserer Webseite www.sw-bexbach.de ausfüllen 
und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so 
werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über 
den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder die Lieferung von 
Strom/Gas/Wasser während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 

9 Verbraucherschutz und außergerichtliche Streitbeilegung 
 

Der Kunde kann sich mit Fragen zu Energielieferverhältnissen wenden 
an (bei Abschluss des Vertrages bekannte Kontaktdaten): 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahn 
Verbraucherservice  
Postfach 8001  
53105 Bonn  
Tel.: 030 22480-500  
Fax: 030 22480-323  
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 
Internet: www.bundesnetzagentur.de 
Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen der SWB 
und dem Kunden über den Gegenstand dieses Vertrages kann der 
Kunde, soweit die SWB die zugrundeliegende Beschwerde des Kunden 
nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang bei der SWB 
beantwortet oder der Beschwerde abgeholfen hat, sich an folgende 
Stelle wenden:  
Schlichtungsstelle Energie e.V.  
Friedrichtstr. 133  
10117 Berlin  
Tel.: 030 2757240-0  
Fax: 030 2757240-69  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de  
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de  
 
 

10 Datenschutz  

 

Die für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Daten 

werden im Sinne der Datenschutzgrundverordnung von der SWB 

verarbeitet und gespeichert. Im Hinblick auf Ihre Rechte und unsere 

Pflichten im Umgang und zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung, die dem Vertrag zu 

welchem Sie auch diese AGB erhalten haben, beigefügt oder auch 

elektronisch über unsere Homepage www.stadtwerke-bexbach.de 

abrufbar ist. 

11 Rechtsnachfolge 
 

Die SWB ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag als 
Gesamtheit auf eine Rechtsnachfolge zu übertragen. Der Kunde ist in 
diesem Fall berechtigt, den Vertrag mit Wirkung zu dem 
Übertragungszeitpunkt zu kündigen, der dem Kunden vorab rechtzeitig 
in Textform mitgeteilt wird.  
 
 

12 Verschiedenes 
 

12.1 Zusatz- und Fördervereinbarungen zum Vertrag bedürfen der 
Schriftform und werden wie ein regulärer Vertrag betrachtet. 

12.2 Die SWB ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen Dritter zu bedienen. 

12.3 Ergänzend zu den vorgenannten Ziffern der AGB für die Stromlieferung 
gelten ergänzend die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnungen StromGVV) und die 
ergänzenden Bedingungen der SWB zur StromGVV, beide in ihrer 
jeweils geltenden Fassung und das Preisblatt der SWB. Die StromGVV 
sowie die ergänzenden Bedingungen liegen dem Energieliefervertrag 
jeweils in ihrer im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung 
bei. 

12.4 Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, gelten für die 
Lieferung von Gas im Übrigen die Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung GasGVV) und die ergänzenden 
Bedingungen der SWB zur GasGVV, beide in ihrer jeweils geltenden 
Fassung. Die GasGVV sowie die ergänzenden Bedingungen liegen 
diesem Vertrag jeweils in ihrer im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
geltenden Fassung bei. 

12.5 Unsere aktuellen Preise sind im Kundenservice (Kolpingstr. 83, 66450 
Bexbach) zu den jeweiligen Öffnungszeiten, sowie auf unserer 
Homepage www.stadtwerke-bexbach.de einsehbar. 

12.6 Die SWB ist als Lieferant bei einer Unterbrechung oder 
Unregelmäßigkeit in der Elektrizitätsversorgung von der 
Leistungspflicht befreit, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses oder einer Störung 
des Messstellenbetriebes handelt. Ansprüche wegen solcher 
Versorgungsstörungen können gegen den Netzbetreiber bzw. den 
Messstellenbetreiber geltend gemacht werden. Netzbetreiber und 
grundzuständiger Messstellenbetreiber ist die SWB. 

12.7 Gerichtsstand ist Homburg/Saar. 
12.8 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten gemeinsam mit 

den Anlagen (Ergänzende Bedingungen, Widerrufserklärung) und dem 
Preisblatt die notwendigen Informationen gemäß § 312d BGB i.V.m. § 
246a EGBGB. 
 
Anlagen: 

 Ergänzende Bedingungen 

 Widerrufserklärung



 
 

 

Ergänzende Bedingungen 
der Stadtwerke Bexbach GmbH 

 
zu der „Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden 

und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - 
StromGVV)" vom 26. Oktober 2006 - BGBl. 2006, Teil I Nr. 50, S. 2391 ff. 

- gültig ab dem 01.07.2021 - 
 
1. Abrechnung, Abschlagszahlungen (§§ 12, 13 StromGVV) 

 
Der Elektrizitätsverbrauch des Kunden wird in der Regel einmal jährlich festgestellt und abgerechnet 
(Abrechnungsjahr). Die Stadtwerke Bexbach GmbH ist berechtigt, in kürzeren Zeitabständen Rechnungen zu 
legen. 
 
Auf Wunsch des Kunden rechnet die Stadtwerke Bexbach GmbH den Stromverbrauch monatlich, vierteljährlich 
oder halbjährlich ab (unterjährige Abrechnung). Hierfür gelten nachfolgende Bedingungen: 
 
Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Beginn eines Monats aufgenommen werden. 
 
Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist der Stadtwerke Bexbach GmbH vom Kunden in Textform 
spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Anfangsdatum mitzuteilen. In der Mitteilung sind anzugeben:  

- die Angaben zum Kunden (soweit zutreffend jeweils Firma, Registergericht, Registernummer, 
Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),  

- die Zählernummer,  
- die Angaben zum Messstellenbetreiber und gegebenenfalls zum Messdienstleister (Firma, 

Registergericht, Registernummer, Adresse), soweit es sich hierbei nicht um die Stadtwerke Bexbach 
GmbH handelt,  

- der Zeitraum,  
- das Anfangsdatum sowie die Art der gewünschten unterjährigen Abrechnung (monatlich, 

vierteljährlich, halbjährlich),  
- Anfangs- und Endzählerstand für den Zeitraum einer Abrechnung. 

 
Die Stadtwerke Bexbach GmbH wird die Mitteilung des Kunden und das Anfangsdatum der unterjährigen 
Abrechnung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung des Kunden in Textform 
bestätigen. 
 
Die unterjährige Abrechnung kann vom Kunden mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines 
Kalendermonats in Textform gekündigt werden. Die Kündigung ist erstmals nach Ablauf eines Jahres zulässig. 
Hierauf wird die Stadtwerke Bexbach GmbH den Kunden in der Bestätigung gemäß vorstehendem Absatz 
gesondert hinweisen. 
 
Die Stadtwerke Bexbach GmbH berechnet für die Erstellung und die Versendung der monatlichen, 
vierteljährlichen oder halbjährlichen Rechnung 

  
21,01 € (netto)  25,00 € (brutto) je Rechnung. 

 
Auf den voraussichtlichen Rechnungsbetrag werden im laufenden Abrechnungszeitraum Abschlagszahlungen 
berechnet, wenn der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet wird. 
Ein eventuell gegebener Vorauszahlungsanspruch nach § 14 StromGVV bleibt unberührt. 
 



 
 

 

2. Zahlungsweisen (§ 16 StromGVV) 
 
Der Kunde kann seine Zahlungen 

 
a) durch Überweisung, 
b) durch SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren oder 
c) durch Barzahlung  

 
an die Stadtwerke Bexbach GmbH leisten. 
 

3. Zahlungsverzug (§ 17 StromGVV) 
 
Die Stadtwerke Bexbach GmbH berechnet bei Zahlungsverzug gemäß § 17 Abs. 2 StromGVV 
 

a) für jede erneute schriftliche Zahlungsaufforderung (Mahnung) 0,85 € 
b) für jede Einziehung rückständiger Zahlungen durch einen Beauftragten 0,85 € 

 
Der Stadtwerke Bexbach GmbH bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ihr im Fall des Zahlungsverzuges des 
Kunden ein höherer Schaden entstanden ist, der die  veröffentlichten Sätze übersteigt. Dem Kunden bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass der Stadtwerke Bexbach GmbH überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist, als in den hier veröffentlichten Sätzen angegeben ist. 
 

4. Kosten der Unterbrechung und/oder Wiederherstellung der Versorgung (§ 19 StromGVV) 
 
Veranlassen die Stadtwerke Bexbach GmbH eine Unterbrechung nach § 19 StromGVV, sind vom Kunden die 
vom Messstellen- oder Netzbetreiber festgelegten Kosten für die Unterbrechung und/oder Wiederherstellung 
der Versorgung zu zahlen. 
 

5. Umsatzsteuer 
 
Die Berechnung der vom Kunden zu zahlenden Beträge erfolgt zu den aufgeführten Nettopreisen. Die jeweils 
gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. 
 
Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzuges nach Ziffer 3 sowie Kosten der Unterbrechung der Versorgung 
nach Ziffer 4 unterliegen nicht der Umsatzsteuer.  
 

6. Informationen zum Thema Energieeffizienz (§ 4 Abs. 2 EDL-G) 
 

Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisationen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen, von 
denen Sie weiterführende Informationen über Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Endkunden-
Vergleichsprofile, technische Gerätespezifikationen, etc. erhalten können, finden Sie unter www.sw-
bexbach.de 
 

7. Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
 

http://www.sw-bexbach.de/
http://www.sw-bexbach.de/


 
 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Bexbach GmbH, 66450 Bexbach, Kolpingstraße 
83, Telefonnummer: 06826/9202-333, Fax:  06826/9202-398, E-Mail: kundenservice@bexbach.de) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere 
eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.sw-bexbach.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. 
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per Email) eine 
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.  
 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme  während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ergänzende Bedingungen 
der Stadtwerke Bexbach GmbH 

 
zu der „Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 

Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV)" vom 
26. Oktober 2006 - BGBl. 2006, Teil I Nr. 50, S. 2391 ff 

 
- gültig ab dem 01.07.2021 - 

 
1. Abrechnung, Abschlagszahlungen (§§ 12, 13 GasGVV) 

 
Der Gasverbrauch des Kunden wird in der Regel einmal jährlich festgestellt und abgerechnet 
(Abrechnungsjahr). Die Stadtwerke Bexbach GmbH ist berechtigt, in kürzeren Zeitabständen Rechnungen zu 
legen. 
 
Auf Wunsch des Kunden rechnet die Stadtwerke Bexbach GmbH den Gasverbrauch monatlich, vierteljährlich 
oder halbjährlich ab (unterjährige Abrechnung). Hierfür gelten nachfolgende Bedingungen: 
 
Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Beginn eines Monats aufgenommen werden. 
 
Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist der Stadtwerke Bexbach GmbH vom Kunden in Textform 
spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Anfangsdatum mitzuteilen. In der Mitteilung sind anzugeben: 
 

- die Angaben zum Kunden (soweit zutreffend jeweils Firma, Registergericht, Registernummer, 
Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer), 

- die Zählernummer, 
- die Angaben zum Messstellenbetreiber und gegebenenfalls zum Messdienstleister (Firma, 

Registergericht, Registernummer, Adresse), soweit es sich hierbei nicht um die Stadtwerke Bexbach 
GmbH handelt, 

- der Zeitraum, das Anfangsdatum sowie die Art der gewünschten unterjährigen Abrechnung 
(monatlich, vierteljährlich, halbjährlich), 

- Anfangs- und Endzählerstand für den Zeitraum einer Abrechnung.  
 

Die Stadtwerke Bexbach GmbH wird die Mitteilung des Kunden und das Anfangsdatum der unterjährigen 
Abrechnung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung des Kunden in Textform 
bestätigen. 
 
Die unterjährige Abrechnung kann vom Kunden mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines 
Kalendermonats in Textform gekündigt werden. Die Kündigung ist erstmals nach Ablauf eines Jahres zulässig. 
Hierauf wird die Stadtwerke Bexbach GmbH den Kunden in der Bestätigung gemäß vorstehendem Absatz 
gesondert hinweisen. 
 
Die Stadtwerke Bexbach GmbH berechnet für die Erstellung und die Versendung der monatlichen, 
vierteljährlichen oder halbjährlichen Rechnung  
 
 21,01 € (netto)   25,00 € (brutto) je Rechnung. 
 
Auf den voraussichtlichen Rechnungsbetrag werden im laufenden Abrechnungszeitraum Abschlagszahlungen 
berechnet, wenn der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet wird. 
Ein eventuell gegebener Vorauszahlungsanspruch nach § 14 GasGVV bleibt unberührt. 
 



 
 

 

2. Zahlungsweisen (§ 16 GasGVV) 
 

Der Kunde kann seine Zahlungen 
 

a) durch Überweisung, 
b) durch SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren oder 
c) durch Barzahlung  

 
an die Stadtwerke Bexbach GmbH leisten. 
 

3. Zahlungsverzug (§ 17 GasGVV) 
 
Die Stadtwerke Bexbach GmbH berechnet bei Zahlungsverzug gemäß § 17 Abs. 2 GasGVV 
 
für jede erneute schriftliche Zahlungsaufforderung (Mahnung) 0,85 € 
 
für jede Einziehung rückständiger Zahlungen durch einen Beauftragten 0,85 € 
 
Der Stadtwerke Bexbach GmbH bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ihr im Fall des Zahlungsverzuges des 
Kunden ein höherer Schaden entstanden ist, der die veröffentlichten Sätze übersteigt. Dem Kunden bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass der Stadtwerke Bexbach GmbH überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist, als in den  hiervveröffentlichten Sätzen angegeben ist. 
 

4. Kosten der Unterbrechung und/oder Wiederherstellung der Versorgung (§ 19 GasGVV) 
 
Veranlassen die Stadtwerke Bexbach GmbH eine Unterbrechung nach § 19 GasGVV, sind vom Kunden die vom 
Messstellen- oder Netzbetreiber festgelegten Kosten für die Unterbrechung und/oder Wiederherstellung der 
Versorgung zu zahlen. 
 

5. Umsatzsteuer 
 
Die Berechnung der vom Kunden zu zahlenden Beträge erfolgt zu den aufgeführten Nettopreisen. Die jeweils 
gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. 
 
Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzuges nach Ziffer 3 sowie Kosten der Unterbrechung der Versorgung 
nach Ziffer 4 unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 
 

6. Hinweis gemäß Energiesteuer-Durchführungsverordnung – EnergieStV 
 
Für den Fall der Verwendung von Erdgas nach § 107 Abs. 2 der Energiesteuer-Durchführungsverordnung geben 
wir folgenden Hinweis: 
 
„Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche 
Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. 
Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie 
sich bitte an ihr zuständiges Hauptzollamt.“. 
 

7. Informationen zum Thema Energieeffizienz (§ 4 Abs. 2 EDL-G) 
 
Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisationen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen, von 
denen Sie weiterführende Informationen über Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Endkunden-
Vergleichsprofile, technische Gerätespezifikationen, etc. erhalten können, finden Sie unter www.sw-bexbach.de 

http://www.sw-bexbach.de/


 
 

 

 

8. Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke Bexbach GmbH, 66450 Bexbach, Kolpingstraße 
83, Telefonnummer: 06826/9202-333, Fax:  06826/9202398, E-Mail: kundenservice@bexbach.de) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 
Erklärung auch auf unserer Webseite www.sw-bexbach.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über 
den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.  
 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme  während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 
 



 
 

 

 
Widerrufsformular 

(für Verbraucher i.S.d. §13 BGB) 

 
 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück an: 

 

Stadtwerke Bexbach GmbH 

Kolpingstr. 83 

66450 Bexbach 

Oder per Fax: 06826 9202-398 

Oder per E-Mail an: kundenservice@bexbach.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 

Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 

 

 

Nennung der Dienstleistung  

 

Bestellt am (*)/erhalten am (*)  

 

Name des/der Verbraucher(s)  

 

Anschrift des/der Verbraucher(s)  

  

Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) 

 

(*) Unzutreffendes bitte streichen. 


